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RS OGH 1984/11/12 1Ob25/84,
1Ob9/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1984

Norm

JN §1 DIb1

StadtErnG §6 Abs7

StadtErnG §8

Rechtssatz

§ 6 Abs 7 StadtErnG schließt auch für den Fall einer negativen Entscheidung des Strafgerichtes ein weiteres Verfahren

vor dem Zivilgericht nicht aus; einer ungeachtet einer negativen Entscheidung des Strafgerichtes gemäß § 8 StEG

eingebrachten Klage steht daher der Rechtsweg offen.

Entscheidungstexte

1 Ob 25/84
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